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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011) 

 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 85. Konzession  § 85. Benennung 
Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für an das Netz 

angeschlossene Endverbraucher 
Qualitätsstandards für die Netzdienstleistung für an das Netz 

angeschlossene Endverbraucher 
§ 30. (1) bis (2) … § 30. (1) bis (2) … 
(3) Die in der Verordnung festzulegenden Standards für Netzbetreiber sind 

in deren Allgemeine Bedingungen aufzunehmen, insoweit sie die Rechte und 
Pflichten des Netzbetreibers gegenüber den Netzzugangsberechtigten betreffen. 

(3) Auf die in der Verordnung festzulegenden Standards für Netzbetreiber 
ist in deren Allgemeinen Bedingungen zu verweisen, insoweit sie die Rechte und 
Pflichten des Netzbetreibers gegenüber den Netzzugangsberechtigten betreffen. 

(4) …. (4) …. 

6. Teil 6. Teil 
Bilanzgruppensystem Bilanzgruppensystem 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die 

Ausgleichsenergie (Bilanzgruppenkoordinator) 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die 

Ausgleichsenergie (Bilanzgruppenkoordinator) 

Konzession Benennung 
§ 85. (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle für Transaktionen und 

Preisbildung für die Ausgleichsenergie im Verteilernetz 
(Bilanzgruppenkoordinator) bedarf einer Konzession des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend. Eine Konzession wird in der Regel für ein 
Marktgebiet erteilt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis ist 
jedoch die Erteilung der Konzession für mehrere Marktgebiete zulässig. 

§ 85. (1) Die Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für 
die Ausgleichsenergie im Verteilernetz (Bilanzgruppenkoordinator) sind je 
Marktgebiet im Einvernehmen vom Marktgebietsmanager und 
Verteilergebietsmanager bzw. in Marktgebieten ohne Fernleitungen vom 
jeweiligen Verteilergebietsmanager nach Durchführung eines transparenten 
Ausschreibungsverfahrens zu benennen. Die Benennung bedarf der 
Genehmigung durch die Regulierungsbehörde.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur 

Sicherstellung der Aufgaben erforderlichen Bedingungen und Auflagen unter 
Berücksichtigung des Abs. 5 versehen werden. 

(2) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur 
Sicherstellung der Aufgaben erforderlichen Bedingungen, Befristungen und 
Auflagen unter Berücksichtigung des Abs. 5 versehen werden. Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn zu erwarten ist, dass das benannte Unternehmen in der 
Lage ist, die Aufgaben gemäß § 87 effizient, sicher und zuverlässig zu erfüllen. 
Dabei ist zu beachten, dass durch die Auswahl des benannten Unternehmens der 
Registrierungsaufwand für Marktteilnehmer auf ein Minimum reduziert wird und 
die Harmonisierung der Ausgleichsregeln in Fernleitungs- und Verteilernetz 
gemäß § 41 Abs. 4 befördert wird. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) …  
Ausübungsvoraussetzungen Ausübungsvoraussetzungen 

§ 86. (1) Eine Konzession gemäß § 85 kann nur erteilt werden, wenn, § 86. Eine Genehmigung gemäß § 85 kann nur erteilt werden, wenn, 
 1. der Konzessionswerber die in § 87 angeführten Aufgaben kostengünstig 

und sicher zu erfüllen vermag; eine kostengünstige Besorgung der 
Aufgaben ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der 
Kostenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der 
Systemnutzungsentgelte anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zu 
Grunde gelegt werden; 

 1. das benannte Unternehmen die Aufgaben des 
Bilanzgruppenkoordinators kostengünstig und sicher zu erfüllen 
vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist jedenfalls 
dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der Kostenbasis für die 
Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der Systemnutzungsentgelte 
anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zu Grunde gelegt werden; 

 2. für das Verteilernetz, für das die Konzession beantragt wird, kein 
Konzessionsträger vorhanden ist; 

 2. der Bilanzgruppenkoordinator hinsichtlich Rechtsform, Organisation 
und Entscheidungsgewalt unabhängig, insbesondere von vertikal 
integrierten Erdgasunternehmen, ist;  

 3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, 
den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des 
Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen; 

 3. in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eingerichtet und mit einem 
Grundkapital von mindestens 3 Millionen Euro ausgestattet ist; 

 4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen 
oder juristischen Personen oder eingetragenen Personengesellschaften 
die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

 4. Personen der Unternehmensleitung bei anderen Unternehmensteilen 
eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens oder bei dessen 
Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche 
Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder 
Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.  

 5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit 
dem Unternehmen in enger Verbindung stehende natürliche oder 
juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft unterliegt, 
oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die 
Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Überwachungspflicht hindern; 

 6. das Anfangskapital mindestens 3 Millionen Euro beträgt und den 
Geschäftsführern unbeschränkt und ohne Belastung zur freien 
Verfügung steht und die materielle und personelle Ausstattung des 
Unternehmens sowie die Leitung und Verwaltung der 
Verrechnungsstelle bestmöglich gewährleistet ist; 

 

 7. bei keinem der Geschäftsführer ein Ausschließungsgrund im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt; 

 

 8. gegen keinen Geschäftsführer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen 
einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der 
Entscheidung, die das Strafverfahren beendet; 

 

 9. die Geschäftsführer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind 
und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften 
und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsführers 
setzt voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und 
praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Ausgleichsenergie sowie 
Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer 
Verrechnungsstelle ist anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige 
leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des 
Rechnungswesens nachgewiesen wird; 

 

 10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen 
in Österreich hat; 

 

 11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der 
Satzung die Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura oder eine 
Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb 
ausgeschlossen ist; 

 

 12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb dieses 
Unternehmens ausübt, der geeignet ist, Interessenkonflikte 
hervorzurufen; 

 

 13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen;  
 14. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den 

Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt; 
 

 15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber 
Marktteilnehmern gewährleistet ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die Netzbetreiber im Marktgebiet können Unternehmensanteile am 

Bilanzgruppenkoordinator erwerben. 
 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber (Independent 

Transmissionsystem Operator - ITO) 
Unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber (Independent 

Transmissionsystem Operator - ITO) 

Vermögenswerte, Unabhängigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr Vermögenswerte, Unabhängigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr 
§ 112. (1) bis (3) … § 112. (1) bis (3) … 
(4) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss in seinem gesamten 

Außenauftritt und seinen Kommunikationsaktivitäten sowie in seiner 
Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung mit der eigenen 
Identität des vertikal integrierten Erdgasunternehmens oder irgendeines Teils 
davon ausgeschlossen ist. Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber darf daher 
nur Zeichen, Abbildungen, Namen, Buchstaben, Zahlen, Formen und 
Aufmachungen verwenden, die geeignet sind, die Tätigkeit oder Dienstleistung 
des Fernleitungsnetzbetreibers von denjenigen des vertikal integrierten 
Erdgasunternehmens zu unterscheiden. 

(4) Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber muss in seinem gesamten 
Außenauftritt und seinen Kommunikationsaktivitäten sowie in seiner 
Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung mit der eigenen 
Identität des vertikal integrierten Erdgasunternehmens oder irgendeines Teils 
davon ausgeschlossen ist. Der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber darf daher 
nur Zeichen, Abbildungen, Namen, Buchstaben, Zahlen, Formen und 
Aufmachungen verwenden, die geeignet sind, die Tätigkeit oder Dienstleistung 
des Fernleitungsnetzbetreibers von denjenigen des vertikal integrierten 
Erdgasunternehmens zu unterscheiden, und die keine Verweise auf die 
Zugehörigkeit zum vertikal integrierten Erdgasunternehmen enthalten 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 
Unabhängigkeit der Unternehmensleitung und der Beschäftigten Unabhängigkeit der Unternehmensleitung und der Beschäftigten 

§ 114. (1) Personen der Unternehmensleitung müssen beruflich unabhängig 
sein. Es gilt dabei insbesondere Folgendes: 

§ 114. (1) Personen der Unternehmensleitung müssen beruflich unabhängig 
sein. Es gilt dabei insbesondere Folgendes: 

 1. …  1. … 
 2. sie dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Bestellung beim vertikal 

integrierten Erdgasunternehmen, einem seiner Unternehmensteile oder 
bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem unabhängigen 
Fernleitungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche 
Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen haben 
noch Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten. 
Diese Frist kommt für Bestellungen zur Anwendung, die nach dem 
3. März 2012 erfolgen. 

 2. sie dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Bestellung beim vertikal 
integrierten Erdgasunternehmen, einem seiner Unternehmensteile oder 
bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem unabhängigen 
Fernleitungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche 
Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen haben 
noch Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.  

 3. und 4 …  3. und 4 … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (6) …  (2) bis (6) …  

Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans 
§ 115. (1) … § 115. (1) … 
(2) § 114 Abs. 1 bis 3 finden auf die Hälfte der Mitglieder des 

Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitgliedes gleichermaßen Anwendung. 
Arbeitnehmervertreter im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes im 
Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers zählen zu 
jenen Mitgliedern des Aufsichtsorgans des Übertragungsnetzbetreibers, welche 
die Voraussetzungen des § 114 Abs. 1 bis 3 für die Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitgliedes erfüllen. 

(2) § 114 Abs. 1 bis 3 finden auf die Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitgliedes gleichermaßen Anwendung.  

17. Teil 17. Teil 
Strafbestimmungen und Geldbußen Strafbestimmungen und Geldbußen 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Verwaltungsübertretungen Verwaltungsübertretungen 

Allgemeine Strafbestimmungen Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 159. (1) … § 159. (1) … 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 

Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
75 000 Euro zu bestrafen, wer  

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
75 000 Euro zu bestrafen, wer  

 1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht 
nachkommt; 

 1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht 
nachkommt; 

 2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme 
gemäß § 10 nicht nachkommt; 

 2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme 
gemäß § 10 nicht nachkommt; 

 3. seinen Pflichten als Marktgebietsmanager gemäß § 14 bis § 16, § 19 
oder § 63 nicht nachkommt; 

 3. seinen Pflichten als Marktgebietsmanager gemäß § 14 bis § 16, § 19 
oder § 63 nicht nachkommt; 

 4. seinen Pflichten als Verteilergebietsmanager gemäß § 18 bis § 23, § 25 
oder § 26 nicht nachkommt; 

 4. seinen Pflichten als Verteilergebietsmanager gemäß § 18 bis § 23, § 25 
oder § 26 nicht nachkommt; 

 5. seinen Pflichten als Netzbetreiber gemäß § 23, § 28 und § 29, § 32, § 34  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bis § 37, § 43, § 47, § 60 Abs. 5, § 62 bis § 65 oder § 67 nicht 
nachkommt; 

 6. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters 
gemäß § 45 Abs. 1 oder Abs. 6 bzw. eines Geschäftsführers gemäß § 44 
Abs. 1 Z 4 lit. b in Verbindung mit § 46 Abs. 1 nicht nachkommt; 

 5. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters 
gemäß § 45 Abs. 1 oder Abs. 6 bzw. eines Geschäftsführers gemäß § 44 
Abs. 1 Z 4 lit. b in Verbindung mit § 46 Abs. 1 nicht nachkommt; 

 7. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 45 Abs. 5 oder 6, § 46 
Abs. 2, § 51 Abs. 1, § 121 oder § 139 Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt; 

 6. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 45 Abs. 5 oder 6, § 46 
Abs. 2, § 51 Abs. 1, § 121 oder § 139 Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt; 

 8. seiner allgemeinen Anschlusspflicht gemäß § 59 nicht nachkommt;  7. seiner allgemeinen Anschlusspflicht gemäß § 59 nicht nachkommt; 
 9. seinen Aufgaben als Bilanzgruppenkoordinator gemäß § 87 nicht 

nachkommt; 
 8. seinen Aufgaben als Bilanzgruppenkoordinator gemäß § 87 nicht 

nachkommt; 
 10. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 91 

nicht nachkommt; 
 9. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 91 

nicht nachkommt; 
 11. seinen Pflichten als Speicherunternehmen gemäß § 97 oder § 100, bis 

§ 105 nicht nachkommt; 
 10. seinen Pflichten als Speicherunternehmen gemäß § 97 oder § 100, bis 

§ 105 nicht nachkommt; 
 12. seiner Verpflichtung als Erdgashändler oder Versorger gemäß § 121 

oder § 125 nicht nachkommt; 
 11. seiner Verpflichtung als Erdgashändler oder Versorger gemäß § 121 

oder § 125 nicht nachkommt; 
 13. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 Abs. 4 nicht 

nachkommt; 
 12. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 Abs. 4 nicht 

nachkommt; 
 14. seiner Verpflichtung zur Gewährung einheitlicher Entgelte gemäß § 124 

nicht nachkommt; 
 13. seiner Verpflichtung zur Gewährung einheitlicher Entgelte gemäß § 124 

nicht nachkommt; 
 15. seinen Verpflichtungen gemäß § 126 bis § 126b nicht nachkommt;  14. seinen Verpflichtungen gemäß § 126 bis § 126b nicht nachkommt; 
 16. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 126a, § 126b, § 128 oder 

§ 129a festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht; 
 15. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 126a, § 126b, § 128 oder 

§ 129a festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht; 
 17. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 oder § 128 nicht nachkommt;  16. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 oder § 128 nicht nachkommt; 
 18. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 nicht entspricht;  17. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 nicht entspricht; 
 19. seinen Verpflichtungen gemäß § 129a nicht entspricht;  18. seinen Verpflichtungen gemäß § 129a nicht entspricht; 
 20. seiner Verpflichtung gemäß § 133 nicht nachkommt;  19. seiner Verpflichtung gemäß § 133 nicht nachkommt; 
 21. seiner Verpflichtung aus der gemäß § 131 Abs. 2 und 3 erlassenen 

Verordnung nicht nachkommt; 
 20. seiner Verpflichtung aus der gemäß § 131 Abs. 2 und 3 erlassenen 

Verordnung nicht nachkommt; 
 22. den auf Grund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 

oder § 41 statuierten Bestimmungen nicht entspricht; 
 21. den auf Grund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 30 

oder § 41 statuierten Bestimmungen nicht entspricht; 
 23. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, 

Familie und Jugend gemäß § 134 Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen 
nicht entspricht; 

 22. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend gemäß § 134 Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen 
nicht entspricht; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 24. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenkoordinator zur Einreichung 

Allgemeiner Bedingungen gemäß § 88 Abs. 1 nicht nachkommt; 
 23. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenkoordinator zur Einreichung 

Allgemeiner Bedingungen gemäß § 88 Abs. 1 nicht nachkommt; 
 25. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 140 nicht 

nachkommt; 
 24. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 140 nicht 

nachkommt; 
 26. seinen Verpflichtungen gemäß § 141 Abs. 4 nicht nachkommt;  25. seinen Verpflichtungen gemäß § 141 Abs. 4 nicht nachkommt; 
 27. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 147 Abs. 2 angeordneten 

statistischen Erhebungen nicht nachkommt; 
 26. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 147 Abs. 2 angeordneten 

statistischen Erhebungen nicht nachkommt; 
 28. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 156 nicht nachkommt;  
 29. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den 

darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht 
entspricht; 

 27. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den 
darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht 
entspricht; 

 30. den auf Grund des § 24 Abs. 2 und des § 12 E-ControlG für den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden oder den 
darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht 
entspricht; 

 28. den auf Grund des § 24 Abs. 2 und des § 12 E-ControlG für den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden oder den 
darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht 
entspricht. 

 31. den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 713/2009 oder der auf Grund dieser 
Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht; 

 

 32. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 oder der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 oder der darauf 
basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt; 

 

 33. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassenen 
Leitlinien nicht entspricht; 

 

 34. Entscheidungen, die auf Leitlinien beruhen, die auf Grund der Richtlinie 
2009/73/EG erlassen wurden, nicht entspricht. 

 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro zu bestrafen, wer 

 

 1. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123, § 129, § 129a oder § 156 Abs. 4 
Daten widerrechtlich offenbart; 

 

 2. den für Verteilernetzbetreiber in § 106 festgelegten Verpflichtungen, mit 
Ausnahme von § 106 Abs. 2 Z 4 nicht nachkommt; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. den für Speicherunternehmen in § 107 festgelegten Verpflichtungen, mit 

Ausnahme von § 107 Abs. 2 Z 4, nicht nachkommt; 
 

 4. den für eigentumsrechtlich entflochtene Fernleitungsnetzbetreiber in 
§ 108 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 

 5. den für unabhängige Netzbetreiber und Fernleitungsnetzeigentümer in 
§ 109 bis § 111 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 111 
Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt; 

 

 6. den für unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber in § 112 bis § 116 
festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 116 Abs. 1, nicht 
nachkommt; 

 

 7. den in § 117 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;  
 8. den im Feststellungsbescheid nach § 119 oder § 120 festgelegten 

Auflagen nicht nachkommt; 
 

 9. den in § 119 Abs. 2 oder § 119 Abs. 6 festgelegten Anzeigepflichten 
nicht nachkommt. 

 

(4) und (5) …  (4) und (5) …  

2. Hauptstück 2. Hauptstück 
Geldbußen Geldbußen 

Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände Diskriminierung und weitere Geldbußentatbestände 
§ 164. (1) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit 

Beschluss im Verfahren außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem 
Höchstbetrag von 10% des im vorausgegangen Geschäftsjahr erzielten 
Jahresumsatzes über Netzbetreiber, Speicherunternehmen und den Betreiber des 
Virtuellen Handelspunktes zu verhängen, wenn der Netzbetreiber, das 
Speicherunternehmen oder der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gemäß § 9 diskriminiert. 

§ 164. (1) Über Antrag der Regulierungsbehörde hat das Kartellgericht mit 
Beschluss im Verfahren außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem 
Höchstbetrag von 10% des im vorausgegangen Geschäftsjahr erzielten 
Jahresumsatz über eine Person zu verhängen, die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig 

  1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht 
nachkommt; 

  2. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123, § 129, § 129a oder § 156 Abs. 4 
Daten widerrechtlich offenbart; 

  3. ihren Pflichten als Netzbetreiber gemäß § 23, § 28 und § 29, § 32, § 34 
bis § 37, § 43, § 47, § 60 Abs. 5, § 62 bis § 65 oder § 67 nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nachkommt; 

  4. den in § 90 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
  5. den für Verteilernetzbetreiber in § 106 festgelegten Verpflichtungen, mit 

Ausnahme von § 106 Abs. 2 Z 4 nicht nachkommt; 
  6. den für Speicherunternehmen in § 107 festgelegten Verpflichtungen, mit 

Ausnahme von § 107 Abs. 2 Z 4, nicht nachkommt; 
  7. den für eigentumsrechtlich entflochtene Fernleitungsnetzbetreiber in 

§ 108 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
  8. den für unabhängige Netzbetreiber und Fernleitungsnetzeigentümer in 

§ 109 bis § 111 festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 111 
Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt; 

  9. den für unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber und 
Fernleitungsnetzeigentümer in § 112 bis § 116 festgelegten 
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 116 Abs. 1, nicht nachkommt; 

  10. den in § 117 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
  11. den im Feststellungsbescheid nach § 119 oder § 120 festgelegten 

Auflagen nicht nachkommt; 
  12. den in § 119 Abs. 2 oder § 119 Abs. 6 festgelegten Anzeigepflichten 

nicht nachkommt.“ 
  13. ihrer Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 156 nicht nachkommt; 
  14. den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der 

Verordnung (EG) Nr. 713/2009 oder der auf Grund dieser 
Verordnungen erlassenen Leitlinien oder Netzkodizes nicht entspricht; 

  15. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 oder der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 oder der darauf 
basierenden Leitlinien oder Netzkodizes beruhen, nicht nachkommt; 

  16. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinie 2009/73/EG erlassenen 
Leitlinien nicht entspricht; 

  17. Entscheidungen, die auf Leitlinien beruhen, die auf Grund der Richtlinie 
2009/73/EG erlassen wurden, nicht entspricht. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 Übergangsbestimmung zu BGBl. I Nr. XX/2017 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 § 170a. Konzessionen der Bilanzgruppenkoordinatoren gemäß § 85 GWG 

2011, BGBl. I Nr. 107/2011, erlöschen mit der Übernahme der Aufgaben durch 
das gemäß § 85 benannte Unternehmen, frühestens jedoch am 1. Oktober 2018. 
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